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Betrifft: Stellungnahme der MlG zur Wohnrechtsnovelle 2000 

SehT geehrte Damen und Herren! 

Anbei legen wir Ihnen gern. Ihrem Schreiben vom 2000-04-06 unsere Stellungnahme zur Wohn­
rechtsnovelle 2000 zur Weiterleitung an den Bautenausschuß in 4facher Ausfertigung vor. 

Mit freundlichen,Grüßen 

-... . -
Günter Schneider 

4 Beilagen 
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Stellungnahme der Mieter-Interessens-Gemeinscbaft Österreichs 
zur Wohnrechtsnovelle 2000 

Artikel I 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) 

Zu den Änderungen rur die Hausbesorger siehe die Stellungnahme zum Mietrechtsgesetz, die auch 
filr Genossenschaftsmieterlinnen gilt. 

Durch die Änderungen im WGG soll die vennehrte Eigentumsbegrundung im gefordenen Wohnbau 
unterstützt werden. Gerade der gefordene Wohnbau sollte Wohnungen rur sozial Schwächere zur 
Verfugung stellen. Dies wurde bereits in Vergangenheit durch die hohen Einstiegspreise und auch 
Mieten nicht erreicht. aber durch die Überlassung dieser Wohnungen an Private gehen die mit Steu­
ergeldem enichteten Wohnungen als Steuerungsmöglichkeit gänzlich verloren. Diese Wohnungen 
stehen dann der Spekulation zur Verfugung, werden von Anlegern um teures Geld weitervennietet 
etc. Außerdem ist seit einigen Jahren im Althausbereich sichtbar geworden, daß die Parifizierung von 
Häusern enonne Probleme bringt . Die Mehrheitseigenrumer treiben ihr Spiel gegenüber den Woh­
nungskäufem. Die ordentliche Verwaltung gemischter Häuser ist fast nicht möglich. Eine solche 
Entwicklung wie sie im Altbau bereits Realität ist, würde durch die Zerstückelung der geforderten 
Wohnbauten auch don Einzug halten. Da dies nicht wünschenswen ist und vor allem filr die Mie­
terlinncn Nachteile bringt, sprechen wir uns gegen die Möglichkeit der Eigentumserwerbes im gefor­
derten Wohnbau aus. 

Artikd2 
Mietrcchtsgesetz (MRG) 

Das MRG soll in zwei wichtigen Punkten geändert werden. Zum einen wird das Hausbesorgergesetz 
abgeschafft und im dazugehörigen Betriebskostenposten eine angemessene Entlohnung der Hausbe­
treuung eingefuhrt. Auf der anderen Seite werden befiistete Mietvenräge auch über 10 Jahre hinaus 
möglich. 

Uausbesorgergesetz 

Neben den dienstrechtlichen Nachteilen filr die Hausbesorger, auf die hier als Mieterorganisation 
nicht eingegangen werden kann. wird sich die Abschaffung der Hausbesorger auf die Mieterlinnen als 
Verteuerung der Reinigungskosten auswirken. Denn die bisherige genau bestimmbare Obergrenze 
des Hausbesorgerentgelts wird nunmehr durch den nicht faßbaren Begriff' der Angemessenheit er­
setzt . Bereits seit einigen Jahren zeigt sich,. daß die vermehrt auftretenden Reinigungsfinnen eine 
Gebühr in zumindest der Höhe des gesetzlichen Hausbesorgerentgelts verrechnen, meist liegt sie aber 
darüber. Die Leistungen sind aber weit weniger als ein im Haus wohnender Hausbesorger. Etwa wird 
die Haustorsperre dadurch oft nicht eingehalten. Eine Überprüfung des angemessenen Entgelts er­
folgt gerichtlich durch Sachverständige, die, wie Mietzinsverfahren zeigen, aus der Immobilienbran­
ehe kommen. Da viele Hausverwaltungen bereits Reinigungsfinnen betreiben, ist zu befilrchten, daß 
diese dann auch in Gerichtsgutachten ihre eigenen Reinigungshonare bestimmen. Da das Entgelt ftir 
die Hausreinigung als Betriebskostenpost nur ein Durchlaufposten rur die Hausinhabung bzw. die 
HausverwaItung ist, ist es diesen naturgemäß gleichgültig., wieviel dafur verrechnet wird . Da die ge­
naue Überprüfung des Hausbesorgerentgelts durch einen Angemessenheitsbegriff nicht mehr möglich 
sein wird, kann daher nur von einer Verschlechterung filr die Mieterlinnen gesprochen werden. 
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Berristungen 

Zu begrüßen ist. daß eine Vereinheitlichung der Befiistungsbestinunungen fur alle Mietverhältnisse 
begonnen wird . Verbunden damit ist aber auch die Ausweitung der Befristungen. Als Mieterorgani­
satiOR sind wir immer fur eine möglichste Reduzierung von erlaubten Befristungen eingetreten,. da 
diese fast ausschließlich zum Vorteil der Vermieter sind. Die Mieterftnnen werden dadurch genötigt, 
sich wohl zu verhalten,. um eine weitere Mietvertragsverlängerung zu bekonunen. Durch die Auswei­
tung der Befristung auf jede beliebige Zeit ohne Höchstgrenze. wird die Hürde. daß Mieter/innen ein 
Verfahren zur Mietzinsreduzierung oder zur Rückforderung einer Ablöse ein1eilen,. weiter erhöht . Da 
mehr als die Hälfte der Mietverträge eben befristet abgeschlossen werden, zeigt das, wie viele davon 
betroffen sind. Ebenfalls gegen die Mieterftnnen wirkt sich die geplante Abschaffung der einjährigen 
Verlängerungsoption aus, die zumindest in manchen Fällen eine gewisse Hilfe ist. 

Nachteilig auf die Dauer der Befristungen wird sich die Vereinheitlichung des Abschlages auswirken. 
Die Vennieter sollen keine Belohnung mehr tUf eine längere Befiistungsdauer bekommen. Auswir­
kung davon wird die vennehrte Vergabe von Wohnungen nur mehr auf drei Jahre sein. Offenbar ist 
dieser Zustand vom Gesetzgeber so gewollt. eine Manövriennasse rur die Vermieter zu haben in 
Zeiten einer Stagnation im Vermietungsbereich. 

Auch die Einfilhrung von Befristungen rur Geschäftslokale kann nicht positiv beurteilt werden. In 
Wien sind viele Viertel entstanden,. in denen das Geschäftssterben in den vergangenen Jahre zu einer 
Ausdünnung der Einkaufsmöglichkeiten gefuhrt hat. Wir befii.rchten. daß es durch diese Maßnalune 
zu einem weiteren Druck auf Geschäftsleute kommen wird. Viele werden sich Investitionen in Ge­
schäftslokale bei einem Dreijahresvertrag überlegen, denn gerade im Geschäftsbereich. ist auch die 
Rückforderung fur den Ersatz von Investitionen ein Problem. 

Die Mieter-Interessens-Gemeinschaft Österreichs spricht sicb daher gegen die Ausweitung der Be­
fristungen aus und fordert demgegenüber eine deutliche Einschränkung von Befristungen und eine 
rechtliche Stärkung der unbefristeten Mietverträge. 

Wien, 2000-05-04 
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Stellungnahme der Mieter-Ioteressens-Gemeinscbaft Österreichs 
zur Wobor""btsoovelle 2000 

Artikel I 
Wobuungsgemeinuützigkeiugesetz (WGG) 

Zu den Änderungen fur die Hausbesorger siehe die Stellungnahme zum Mietrechtsgesetz, die auch 
rur GenossenscbaftsmieterfUUlen gilt. 

Durch die Änderungen im WGG soll die vennehrte Eigentumsbegründung im gefhrderten Wohnbau 
unterstützt werden. Gerade der geforderte Wohnbau sollte Wohnungen für sozial Schwächere zur 
Verfugung stellen. Dies wurde bereits in Vergangenheit durch die hoben Einstiegspreise und auch 
Mieten nicht C1TeiCht, aber durch die Überlassung dieser Wohnungen an Private gehen die mit Steu­
ergeldem errichteten Wohnungen als Steuerungsmöglichkeit gänzlich verloren. Diese Wohnungen 
stehen dann der Spekulation zur Verfugung, werden von Anlegern um teures Geld weitervermietet 
etc. Außerdem ist seit einigen Jahren im Althausbereich sichtbar geworden, daß die Parifizierung von 
Häusern enorme Probleme bringt. Die MehrheitseigentUmer treiben ihr Spiel gegenüber den Woh­
nungskäufem. Die ordentliche Verwaltung gemischter Häuser ist fast nicht möglich. Eine solche 
EntwickJung wie sie im Altbau bereits Realität ist, würde durch die Zerstückelung der geforderten 
Wohnbauten auch dort Einzug halten. Da dies nicht wünschenswert ist und vor allem filr die Mie­
terfmnen Nachteile bringt, sprechen wir uns gegen die Möglichkeit der Eigenturnserweroes im geför­
derten Wohnbau aus. 

Artikd2 
Mietrechtsgesetz (MRG) 

Das MRG soU in zwei wichtigen Punkten geändert werden. Zum einen wird das Hausbesorgergesetz 
abgeschafft und im dazugehörigen Betriebskostenposten eine angemessene Entlohnung der Hausbe­
treuung eingefuhrt. Auf der anderen Seite werden befristete Mietverträge auch über 10 lahre hinaus 
möglich. 

Oausbesorgergesetz 

Neben den dienstrechtlichen Nachteilen fur die Hausbesorger, auf die hier als Mieterorganisation 
nicht eingegangen werden kann, wird sich die Abschaffung der Hausbesorger auf die Mieterfmnen aJs 
Verteuerung der Reinigungskosten auswirken.. Denn die bisherige genau bestimmbare Obergrenze 
des Hausbesorgerentgelts wird nunmehr durch den nicht faßbaren Begriff der Angemessenheit er~ 
setzt. Bereits seit einigen Jahren zeigt sich, daß die vermehrt auftretenden Reinigungsfirmen eine 
Gebühr in zumindest der Höhe des gesetzlichen Hausbesorgerentgelts verrechnen, meist liegt sie aber 
darüber. Die Leistungen sind aber weit weniger als ein im Haus wohnender Hausbesorger. Etwa wird 
die Haustorsperre dadurch oft: nicht eingehalten. Eine Überprüfung des angemessenen Entgelts er­
folgt gerichtlich durch Sachverständige, die, wie Mietzinsverfahren zeigen, aus der lmmobWenbran­
che kommen. Da viele HausverwaJtungen bereits Reinigungsfimten betreiben, ist zu befilrchten, daß 
diese dann auch in Gerichtsgutachten ihre eigenen Reinigungshonare bestimmen. Da das Entgelt fut 
die Hausreinigung als Betriebskostenpost nur ein Durchlaufposten fur die Hausinhabung bzw. die 
HausverwaJtung ist, ist es diesen naturgemäß g1eichgOltig. wieviel dafur verrechnet wird. Da die ge­
naue Überprüfung des Hausbesorgerentgelts durch einen Angemessenheitsbegriff nicht mehr möglich 
sein wird, kann daher nur von einer Verschlechterung fur die Mieterlinnen gesprochen werden. 
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Befristungen 

Zu begrüßen ist. daß 'eine Vereinheitlichung der Befristungsbestimmungen fur alle Mietverhältnisse 
'begonnen wird. Verbunden damit ist aber auch die Ausweitung der Befristungen. Als Mieterorgani­
sation sind wir immer fur eine möglichste Reduzierung von erlaubten Befristungen eingetreten, da 
diese fast ausschließlich zum Vorteil der Vennieter sind. Die Mieterfmnen werden dadurch genötigt. 
sich wohl zu verhalten, um eine weitere Mietvertragsvertängerung zu bekommen. Durch die Auswei­
tung der Befristung auf jede beliebige Zeit ohne Höchstgrenze. wird die Hürde. daß MieterflJUlen ein 
Verfahren zur Mietzinsreduzierung oder zur Rückforderung einer Ablöse einleiten. weiter erhöht. Da 
mehr als die Hälfte der Mietverträge eben befristet abgeschlossen werden, zeigt das, wie viele davon 
betroffen sind. Ebenfalls gegen die MieterlUlJlen wirkt sich die geplante Abschaffung deT einjährigen 
Verlängerungsoption aus, die zumindest in manchen FAllen eine gewisse Hilfe ist. 

Nachteilig auf die Dauer der Befristungen wird sich die Vereinheitlichung des Abschlages auswirken. 
Die Vermieter sollen keine Belohnung mehr fUr eine I!ngere Befristungsdauer bekommen. Auswir­
kung davon wird die vennehrte Vergabe von Wohnungen nur mehr auf drei Jahre sein. Offenbar ist 
dieser Zustand vom Gesetzgeber so gewollt, eine Manövriermasse fur die Vermieter zu haben in 
Zeiten einer Stagnation im Vennierungsbereich. 

Auch die EinfiUuung von Befristungen fUr Geschäftslokale kann nicht positiv beurteilt werden. In 
Wien sind viele Viertel entstanden. in denen das Gescbiftssterben in den vergangenen Jahre zu einer 
Ausdünnung der Einkaufsmöglichkeiteo gefilhrt hat. W"tr befiirchten, daß es durch diese Maßnahme 
zu einem weiteren Druck auf Gesch!ftsleute konuncn wird. Viele werden sich Investitionen in Ge­
schaftslokale bei einem Dreijahresvertrag überlegen. denn gerade im Geschäftsbereich. ist auch die 
Rückforderung fur den Ersatz von Investitionen ein Problem. 

Die Mietel"-lnteressens-Gemeinschaft Österreichs spricht sich daher gegen die Ausweitung der Be­
fristungen aus und fordert demgegenüber eine deutliche EinschrAnkung von Befristungen und eine 
rechtliche Stä.rkung der unbefristeten Mietverträge. 

Wien. 2000·05·04 
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Stellungnahme der Mieter·lnteressens·Gemeinschart Österreichs 
zur Wobnrecbtsnovelle 2000 

Artikdl 
WObDuDgsgemeinoützigkeitsgeseb: (WGG) 

Zu den Änderungen fur die Hausbesorger siehe die SteUungnahme zum Mietrechtsgesetz, die auch 
fur Genossenschaftsmieterrmnen gilt. 

Durch die Änderungen im WOG soll die vermehrte Eigentumsbegn1ndung im getbrderten Wohnbau 
unterstützt werden. Gerade der geforderte Wohnbau soUte Wohnungen fUr sozial Schwächere zur 
Verfügung steUen. Dies wurde bereits in Vergangenheit durch die hoben Einstiegspreise und auch 
Mieten nicht erreicht, aber durch die überlassung dieser Wohnungen an Private gehen die mit Stcu­
ergeldem errichteten Wohnungen als Steuerungsmöglichkeit gänzlich verloren. Diese Wohnungen 
stehen dann der SpekuJation zur Verfugung, werden von Anlegern um teures Geld weitervermietet 
etc. Außerdem ist seit einigen Jahren im Althausbereich sichtbar geworden. daß die Parifizierung von 
Häusern enonne Probleme bringt . Die Mehtheitseigentii.mer treiben ihr Spiel gegenüber den Woh­
nungskäufern. Die ordentliche Verwaltung gemischter Häuser ist fast nicht möglich. Eine solche 
Entwicklung wie sie im Altbau bereits Realität ist. würde durch die Zerstückelung der gefbrderten 
Wohnbauten auch dort Einzug halten. Da dies nicht wünschenswert ist und vor al1em rur die Mie­
terrmnen Nachteile bringt, sprechen wir uns gegen die Möglichkeit der Eigentumserwerbes im geför­
derten Wohnbau aus. 

Artikd2 
Mietrubtsgeseb: (MRG) 

Das MRG soll in zwei wichtigen Punkten geändert werden. Zum einen wird das Hausbesorgergesetz 
abgeschafft und im dazugehörigen Betriebskostenposten eine angemessene Ent10hnung der Hausbc­
treuung eingefuhrt . Auf der anderen Seite werden befristete Mietverträge auch über 10 Jahre hinaus 
möglich. 

Bausbesorgergesetz 

Neben den dienstrechtlichen Nachteilen fur die Hausbesorger. auf die hier als Mieterorganisarion 
nicht eingegangen werden kann. wird sich die Abschaffung der Hausbesorger auf die Mieterrmnen als 
Verteuerung der Reinigungskosten auswirken. Denn die bisherige genau bestimmbare Obergrenze 
des Hausbesorgerentgelts wird nunmehr durch den nicht faßbaren Begriff der Angemessenheit er­
setzt. Bereits seit einigen Jahren zeigt sich. daß die vermehrt auftretenden Reinigungsfirmen eine 
Gebühr in zumindest der Höhe des gesetzlichen Hausbesorgerentgelts verrechnen. meist Liegt sie aber 
darüber. Die Leistungen sind aber weit weniger als ein im Haus wohnender Hausbesorger. Etwa wird 
die Haustorsperre dadurch oft nicht eingehalten. Eine überprüfung des angemessenen Entgelts er­
folgt gerichtlich durch Sachverständige, die, wie Mietzinsverfahren zeigen, aus der Immobilienbran­
che kommen. Da viele Hausverwaltungen bereits Reinigungsfirmen betreiben. ist zu befurchten., daß 
diese dann auch in Gericbtsgutachten ihre eigenen Reinigungshonare bestimmen. Da das Entgelt rur 
die Hausreinigung als Betriebskostenpost nur ein Durchlaufj:>osten fur die Hausinhabung bzw. die 
Hausverwaltung ist, ist es diesen naturgemäß gleichgültig, wieviel dafur verrechnet wird. Da die ge­
naue Überprüfung des Hausbesorgerentgelts durch einen Angemessenheitsbegriff nicht mehr möglich 
sein wird., kann daher nur von einer Verschlechterung fur die Mieterfmnen gesprochen werden. 
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Berristungen 

Zu begrUßen ist, daß 'eine Vereinheitlichung der Bemstungsbesrimmungen rur alle Mietverhältnisse 
hegonnen wird. Verbunden damit ist aber auch die Ausweitung der Befristungen. Als Mieterorgani­
sation sind wir immer fiir eine möglichste Reduzierung von erlaubten Befristungen eingetreten, da 
diese fast ausschließlich zum Vorteil der Vermieter sind. Die Mieterftnnen werden dadurch genötigt. 
sich wohl zu verhalten, um eine weitere MletvertragsverlAngerung zu bekommen. Durch die Auswei­
tung der Befristung auf jede beliebige Zeit ohne Höchstgrenze, wird die HOrde, daß Mieterfmnen ein 
Verfahren zur Mletzinsreduzierung oder zur Rückforderung einer AbiOse einleiten, weiter erhOht. Da 
mehr als die Hälfte der Mietverträge eben befristet abgeschlossen werden, zeigt das, wie viele davon 
betroffen sind. Ebenfalls gegen die Mieterfmnen wirkt sich die geplante Abschaffung der einjährigen 
Verlängerungsoption aus, die zumindest in manchen Fällen eine gewisse Hilfe ist. 

Nachteilig auf die Dauer der Befristungen wird sich die Vereinheitlichung des Abschlages auswirken. 
Die Vennieter sollen keine Belohnung mehr fUr eine längere Befristungsdaller bekommen. Auswir­
kung davon wird die vermehrte Vergabe von Wohnungen nur mehr auf drei Jahre sein. Offenbar ist 
dieser Zustand vom Gesetzgeber so gewollt, eine Manövriennasse fUr die Vermieter zu haben in 
Zeiten einer Stagnation im Vennietungsbereich. 

Auch die Einfuhrung von Befristungen fiir Geschlftslokale kann nicht positiv beurteilt werden. In 
Wien sind viele Viertel entstanden, in denen das Gescblftssterben in den vergangenen Jahre zu einer 
Ausdünnung der Einkaufsmöglichkeiten gefUhn hat. Wir befürchten, daß es durch diese Maßnahme 
zu einem weiteren Druck auf Geschäftsleute kommen wird. Viele werden sich Investitionen in Ge­
schäftslokale bei einem Dreijahresveruag überlegen, denn gerade im Geschäftsbereich, ist auch die 
Rückforderung fur den Ersatz von Investitionen ein Problem 

Die Mieter-Interessens-Gemeinschaft österreichs spricht sich daher gegen die Ausweitung der Be­
fristungen aus und fordert demgegenüber eine deutliche Einschränkung von Befristungen und eine 
rechtliche Stärkung der unbe6isteten Mletverträge. 

Wien, 2000-05-04 
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